
Besprechungen
Das Rıngen dıe Geltung des päpstlichen Prımats 1m
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Im Geifolge VO  3 Avıgnon un der großen abendländischen Kirchenspaltungschütterte eiıne schwere Autoritätskrise die lateinische Christenheit. Zugleich drohte

ihr V} Nahen Osten her eın Einbruch der Türken. Eıine ebhafte zeist1ge, iıntellek-
tuelle w1e relıg1öse Unruhe, begleitet VO Wandlungen des sozialen un wirtschaft-
lıchen Gefüges der westlichen Welt, wurde einem Kennzeichen des Jahr-hunderts. In dieser Zeıt sah sich das Papsttum genötigt, die Geltung des römischen
Primates behaupten un: festigen. Vor allem der Nachftolger Martıns
(1417—1431), des ersten Papstes nach Abschluß der Kırchenspaltung, Eugen
(1431—1447) hatte den Sanzen Pontifikat hindurch, VOL allem angesichts eiınes
viırulenten Konzilıarısmus, Zz5äh ringen dıe Superiorität des Summepiskopatesgegenüber der ökumenischen Synode. Eın Höhepunkt 1n diesem Kampf in den alle
Mächte des Geistes, der Politik, der Frömmigkeit eingeschaltert 5 WAar das
Unionskonzil VO  e} Ferrara-Florenz (1437—1446). Reın rechtlich vesehen, erscheint
(kraft der Bulle „Doctoris gentium“: 18 als Übertragung des Konzıls VO  3
Basel (1431—1449) nach Ferrara (1438)  q VO  - OFrt nach Florenz und schließ-
lıch nach Rom ın den ateran (1443), (ohne daß eine Auflösungsbullelassen worden ware) zwıschen dem August 1445 un dem 7 Februar 1447
nde ZINg. Während 1n Base] das schismatisch gewordene Restkonzil weitertagte,konnte persönlıcher Leitung des Papstes 1n Ferrara/Florenz/Rom Jjene denk-
würdige Unıion mıiıt den griechischen, russischen, armenischen, koptischen, chaldäischen
Christen des Ostens verhandelt und abgeschlossen werden, der bis heute letzte und
eindrucksvollste Versuch, die Spaltung zwischen lateinıscher un östlıcher Christenheit

überwinden. Eıne kurzlebige Union, deren Schicksal endgültig miıt dem Fall Von
Konstantinopel (1453) besiegelt WAar.

Die Akten dieses Konzıiıls liegen nunmehr fast vollständig ın einer krıitischen
Edıtion VOTr, für deren Herausgabe Hofmann (Päpstliches Orientalisches In-
stitut) SEITt 1935 verantwortlıch zeıchnete. Einer seiner qualifiziertesten Mit-
arbeiter, gleichfalls Mitglied des SYCENANNTICN Instituts, Gill. Jegt nunmehr eıne aAus

Kenntnis der Quellen verfafßte Geschuchte des Konzıils VOT. In der Einführung— weTrtiet kritisch die benutzten Quellen VOTr allem dıe Griechischen,die SORCHNANNTEN Lateinıischen Akten, SOWI1e die „Memoiren“ des Sılvester Syropoulos.Als Rahmen seıiner Kerndarstellungen entwurft Verft. die einleitenden Kapıtel ber
den allgemeinen geschichtlichen Hiıntergrund (1_15)‚ ber das Verhältnis Martıns

den Griechen 16—45 ber das Rıngen Kugens und des Konzıils von Base]
in Konstantinop eine Stellungnahme der Griechen die schließlich ZUZUNSTENdes Papstes getroffen wırd 46—84) un: die abschließenden Kapitel ber die Schick-
sale des Konzıiıls seIt seiıner Verlegung nach RomiW 1€ ber die Rezeptionder Unionsbeschlüsse 1m ÖOsten 9—3 Darzwischen entfaltet der ert mıt
sıcherer Hand das nıcht leicht entwiırrende 1Ld der Verhandlungen, zunächst
wWw1e S1e 1n Ferrara ber die Lehre VO Fegfeuer un das Fılıoque, annn in Florenz
ber die anderen Lehrverschiedenheiten (etwa die Sakramentendoktrin) eführtwurden. Sehr eingehend und vieltach mMI1t den Worten der Quellen selbst bringtdas Werden der Unıon ZUr Anschauung. In ihr wırd die Lehre VO gemeiınsamenAusgang des HI eıstes AUS Vater un Sohn, VO Fegteuer, VO  e} der Eucharistie, VO

-  Pr1mat des Papstes schriftlich als das Glaubensbekenntnis aller Christen 1ın Ost un
West nıedergelegt.

Im Hınblick auf das VO  } Papst Johannes angekündigte Okumenische
Konzil un die erwachenden Hoffnungen, miıt den SEITENNTICN Kırchen des Nahen
ÖOstens heute wıederum ın eın lebendigeres Unionsgespräch kommen, 1St das Stu-
1Uum dieser Konzilsgeschichte VO  } besonderer Aktualität. Die große darstellerische
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raft des Verfassers erlaubt ıhm die verschlungenen VWege der das Konzıiıl VOI-
bereitenden, 6S ständıg begleitenden dıplomatıschen Bemühungen der Kurie sicher
nachzuzeichnen un dem Verständnis erschlıeßen, Bemühungen, die sıch alle
abendliändischen Fürsten richteten un: deshalb VO  - gesamteuropäischem BelangVertasser VEIMAS zugleich bei aller Treue Z Detail die manchmal schroffe,
manchma] hinhaltende Dynamık der Verhandlungen, mit iıhren nıcht seltenen Krisen,Miıfverständnissen, Kompromıissen, lebhaft rekonstruieren: zugleich versteht
CS, uch das tarbige, manchma[l exotıisch anmutende Zeremoniell der tejerlichen Eın-
zuge, Gottesdienste, Reıisen, VO  3 Papst un: Kaıiser, Patriarchen und Kardıinälen, Bot-
schaftern, Humanısten, Politikern einzublenden, da{ß dadurch das schwere Gewebe
der theologischen Diskussionen W1€e aufgelockert erscheint. Hıer 1St. U, ein Werk
entstanden, das sich der Geschichte des Konzıils VOIN TIrıent VO ın gleichrangıgdie Seite stellt. Das Konzıl selbst aber, taßt die Ergebnisse seiner Forschun-
SCH USaMMECN, brachte bekanntlich keine dauernde Einigung VO Ost un VWest.
Es vertiefte vielmehr auf die Dauer die Trennung, weıl in der östlıchen Über-
lıeferung als Musterbeispiel VO  3 päpstlicher Unterdrückungsmethode wurde,
als eın Leitbild dafür, W1e 11a  w} die Trennung eben nıcht überwınden könne. Und
doch se1l der Ertrag iıcht gering, meıint der Vertasser. Dieses Konzil habe Osten
W1e 1m W esten die Überzeugung reifen lassen, eine Union könne I zustande
kommen, WEeNnNn iINan elner wirklıchen, freien und überzeugten Übereinkunft 1n
Fragen der Lehre käiäme und dabe; die verschiedenen Rıten als gleichberechtigte kul-
tische Bräuche der eınen Christenheit anzuerkennen bereit ware.

Für das Papsttum bedeutete Ferrara-Florenz die berwindung der Gefahr, die
VO  ; Basel her drohte eın wirksames Eindiämmen der konziliaren Bewegung, einen
wichtigen Schritt ZUr endgültigen Sıcherung des Primates, der dem ökumeniıschen
Konzil ıcht untergeordnet seın kann. Wiıe gefährdet diese theologische Lehre 1m

Jahrhundert Wal, erwelst auch dıe Arbeıit VO  : L. Butisson. Dıese Freiburger Habili-
tatıonsschrift 1St eine wichtige Erganzung des bedeutenden Werkes VO Tıerney,
Foundations of the Concıliar Theory, Cambridge 1955 vgl Schol 31 11956] 603 bıs
604), das Vertasser Wr 1n seiner Bibliographie NT, ber oftensichtlich nıcht VeEeI-
Werfiet hat 111 die Frage klären  9 weshalb die 1im hohen Miıttelalter kraftvoll A4aUuS-

gebaute Lehre (und Wırklı  e1ıt) der päpstlichen ‚potestas‘ (plenıtudo potestatıs), wıe
Pıus JO} S1E noch 1460 ın seliner Bulle „Execrabilis“, die jeden Appell eın künftiges
Konzıil UuNterSaßt, deutlich umschrieben häat, durch den Wiıiderstand der Einzelkirchen
un der Herrscher eingeschränkt wırd und zerbröckeln scheint. Dafür meınt

könne 11194  ; nıcht 1im abendländischen Schisma und den konziıliaren Theoremen dıie
letzte Deutung finden, sondern in der „normatıven Auseinandersetzung ber die
rechte Handhabung der plenitudo potestatıs“. Deshalb klammert Verfasser historisch-
politische Ereignisse un: diıe Streitschriftenliteratur 1m (Ganzen bei seinen Unter-
suchungen AaUuUs und hält sıch die Kommentare der Kanonisten. In sehr welit-
SCSPANNTICN, nıcht immer durchsichtigen un kohärenten Darlegungen versucht Ver-
fasser den auf den ersten Blick befremdenden Begrift der Carıtas: klären. emeınt
1St einerse1its die Spannung VO  3 Moral un: Recht die Überordnung der lex cCarıtatıis
ber die Gesetzesgerechtigkeit, das geschriebene Recht, andererseits die auch der
gerade den Papst verpflichtende Sorge für das Gemeinwohl der Christenheit, kraft
deren „seine handhaben soll, daß die Ecclesia miılıtans ZUm Abbild der
Ecclesia triıumphans werde“ (269 denn der Papst Nl eın exemplum carıtatıs 1n der
Nachfolge Christı. Die entscheidende Bedrohung dieses Gemeinwohls lıegt in der
Möglichkeit des häretischen Papstes -  > dessen Problematik sich dann
VO allem die Kanonıistik der konzıliaren Bewegung bemüht. Zur Hauptautorität
wırd dem Verfasser Nıcolo de1 Tudeschi (gest. dessen riesiger Kommentar
Z letztenmal die ZeEsAMTLE Kanonistik verarbeıtet (ein Schüler des bekannten
Kardıinals Zabarella, vgl Ullmann, The Orıgıns of the Great Schism, London
1948, 191—9231). Nicolo dei Tudeschi 1ISt ber der Gegner Eugens aut dem
Baseler Konzıil, der eben mM1t Berufung auf die uch den apst verpflichtende carıtas
dessen Absetzung rechtfertigt, weıl sıch der Reform hartnäckig wıdersetze (213 D
Während die innerkirchliche Auseinandersetzung ihrem Höhepunkt ZUSTEUETT,
wird VO Verfasser 1im Hauptteıil seiner Arbeit die Einschränkung der päpstlichen
1



Besprechungen
Gewalt VON selten der Staaten untersucht. Au die Kronen werden sıch iıhrer Ver-
pflichtungen yegenüber dem Gemeinwohl ständıg mehr bewußt. Eıne eindringliıcheAnalyse des Königseides, der eın Kapıtel ber die plenıtudo potestatıs un: den
Eıd 1m allgemeinen 16—2 überleitet, ze1gt, da{fß die Vollmacht des Papstes, Eide
lösen der iıhren Inhalt modifizieren, allmählich VO den Trägern der Krone celhbst
beansprucht wiırd, da{ß auch VO  3 hıer Aaus (bei den Köniıgen oleichfalls mi1t Berufungauf die lLex carıtatıs) dıe papstliche ausgehöhlt und vermıindert erscheınt.

Es ware dieser in ihrer Anlage umtassend geplanten Arbeit dıenlich SCWESCIL,
WL dem Vertasser eıne überzeugende Klärung der VO  —$ ihm eingeführten Begriffeder carıtas, des exemplum carıtatis USW. gelungen ware un die SCWONNEN: Be-
erifflichkeit durchgehalten hätte. Man vermiflt auch eine kritische Würdigung der
einzelnen Autoritäten, die Ja doch (wıe be1i Nıcolo de1 Tudeschi deutlich WIr in
ihren theoretischen Auslassungen 1Ur allzuoft von ihrer kirchenpolitischen Stellung-nahme beeinflußt erscheinen. Da Verfasser der Analyse des Krönungseides eine
methodische Zentralstellung einräumt, wAare die Berücksichtigung Von antoro-
WICZ, The Kıng’s I1wo Bodies. Study in Mediaeval Political Theology, Princeton
1957 sehr dienlich BCWESEN, da 1er die wichtigen Ausführungen ber den Schlüssel-
begriff der Unveräußerlichkeit (etwa der Kronrechte) finden sind. Im SanNzChbleibt ber m1t seinem neuartıgen Versuch, die Dıastase kirchlich-pontifikaler un
weltlicher Gewalt innerhalb der noch einheitlichen Christenheit des Abendlandes
verstehen lassen, eın die Diıskussion DOSItLV weiterführendes Werk

Man darf gegenüber den oftensichtlichen Verlusten des Papsttums, w1e S$1e in der
Entwicklung der tatsächlichen Machtverhältnisse un der kanonistischen Lehrentfal-
tung siıchtbar wırd, ıcht außer acht lassen, daß gleichzeit1g auch ewıiınne Ver-
zeichnen sınd, WenNn ıcht 1mM Grundsätzlichen, doch, wenn INan E tormulieren
darf. 1m Personellen. Wır meınen die Sammlung führender Persönlichkeiten der
Mıtte des Jahrhunderts die kämpfenden Papste. Bekannt sind Namen w 16e
Bessarıon und Nıkolaus VO Kues Von geringerer, ber ıcht gering anzuschlagen-der Bedeutung ISTt die Gestalt des schliefßlich ZuUu Bischof VO  5 Palencia aufgestiegenenKastılianers Rodrigo Sanchez de revalo (1404—1470), dessen Leben und Werk ıdasdiplomatische w1e lıterarische) T’rame ın eıiner philosophischen Dissertation der
Katholischen Universität 1n Washington ebenso gründlich wie überzeugend untersucht
und darstellt. Neben Juan de Torquemada gehört Arevalo den konsequentestenVertretern des Primatsgedankens 1mM spanıschen Raum und erscheint w1ıe eın Muster-
beispiel dafür, welche Kriäifte dem Papsttum 1n seinem Rıngen VWıederautbau Uun:
Erhaltung der gefährdeten Primatialgewalt ZUur Verfügung standen: die Krifte gelst-lıcher Diplomatie un wıissenschaftlicher Arbeit. Verfasser äßt dank seiner ausführ-
lıchen Analysen der Schriften dieses erfolgreichen Diplomaten, der se1ne bestenlder Kurie Pauls i1 (1464—1471) verbringt un 1470 ın Rom stirbt, erkennen,W1e wertvoll bei der Überwindung des Konziıliarismus eben jene Mächte Nn  y die
diesen selbst vorangetrieben hatten, Kontroverskanonistik, diplomatischer Eıinsatz,humanistische Bıldung. FL W olter S

Plöchl, M! Geschichte des Kirchenrechts. IIT Das hatholische Kirchen-
recht der Neuzeit. eıl. ST 80 (599 5 VWıen-München 1959 Herold. — D  ygeb 55.——
Der vorliegende and dieser U: schon weithin bekannten un: geschätzten Ge-

schichte des Kırchenrechts umfaßt das katholische Kirchenrecht der Neuzeıt, des Zeit-
abschnittes VO  3 der Glaubensspaltung bıs AT Promulgation des Codex lurısCanonici (L917)

Der Autbau des VWerkes 1St der gleiche geblieben w1e in den beiden ersten Bänden.
Nach der Darstellung der Kiırche als Rechtsgemeinschaft un dem Aufweis des Ver-
häaltnisses VO:  3 Kırche und Staat 1n diesem Zeitabschnitt werden die einzelnen Instı-
tutiıonen des kanonischen Rechtes behandelt: der päpstliche Primat, die Konzıilien, die
Territorialverfassung un die dieser gehörenden Ämter, Personenrecht un.:
Ordensrecht. Dazu kommt ıne Übersicht ber das in dieser Periode Ja erstmals 1n
breiterem Ausmaß entstehende Missionsrecht. Dagegen sind Sakramentenrecht, Ge-
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